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Zur Geschichte der württembergifchen Landesfarben.
Allgemeinere offizielle Anordnungen über die württembergifchen Haus- und 

Landesfarben scheinen nicht erlassen worden zu sein, gemäß den heraldischen Regeln 
überhaupt dagegen richten sich die Landesfarben nach den Hauptfarben des betref­
fenden Wappens und find meistens zwei. So geht denn auch, so viel bekannt, die 
recipierte Annahme dahin, daß, da das ursprüngliche württembergifche Wappen 
drei schwarze Hirschstangen in Gelb oder (heraldisch) Gold enthält, Schwarz und 
Gelb oder Gold eigentlich die württembergifchen Landesfarben seien. Auch ließ wohl 
schon im Zusammenhang hiemit im Jahr 1495 Eberhard im Bart bei seiner Erhebung 
zum Herzog in Worms den Königsstuhl mit schwarz-gelber Fahne dreimal berennen. 
(Vergl. Chr. Fr. Stälin, Wirt. Geschichte III, 640; Lehret, Über Farben und Wappen 
des Hauses Württemberg, in Württ. Jahrb. 1818 S. 168 ff.; v. Hefner, Handbuch 
der Heraldik 1863 S. 239). Weiterhin sind bei offiziellen Aktenstücken, wie z. B. 
Herzog Eberhards III., Herzog Karl Alexanders, König Friedrichs I. (Testament von 
1814), die Bänder bezw. die sog. Kanzleifâden schwarz-gelb (freilich auch bis­
weilen vierfarbig: schwarz-gelb-rot-weiß). Endlich waren auch die Schranken, 
Grenzpfähle, Wegstöcke u. dgl. bis zum Jahr 1820 schwarz-gelb oder gelb-schwarz 
angestrichen (vergl. Reyscher, Gesetzsammlung Bd. XV, 1 = Reg Ges. IV S. 554 
No. 2108; S. 1285 No. 2549). Erst König Wilhelm, welcher die von König 
Friedrich am 14. Dez. 1809, vielleicht im Anschluß an die Farben der Helmdecken 
des herzoglich württembergifchen Wappens in späteren Zeiten, für die königlichen 
Diener angeordnete rot-schwarz-goldene Kokarde am 26. Dez. 1816 in eine rot- 
und schwarze geändert hatte, hat im Anschluß an die Farben dieser Kokarde das 
Gelb (Gold) mit Rot vertauscht (Reyscher a. a. O. XV, 1 = Reg.Ges. IV, S. 1285 
No. 2549; XV, 2 = Reg.Ges. V, S. 431 No. 2755; XIX, 2 = KriegsGes. H, S. 
1362 No. 932), so daß heutzutage Rot-Schwarz die Landesfarbe ist1). Doch finden 
sich an offiziellen Dokumenten aus seiner früheren Regierungszeit auch noch schwarz­
rot-goldene Kanzleifäden (z. B. 1828, 1845). P. S.

1) Wenn Hefner a. a. 0. annimmt, K. Friedrich habe alsbald nach seinem Regierungs­
antritt Gold in Rot verändert, so ist das entschieden unrichtig.


